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Vorwort 

Die lex  Falcidia  ist heute auch bei Juristen, die sich mit dem Erbrecht näher 
beschäftigen, wenig bekannt. Dies ist kaum verwunderlich, sucht man doch die 
sogenannte falcidische  Quart  sowohl im Gesetz als auch in den aktuellen 
Lehrbüchern und Monographien zur geltenden Erbrechtsordnung vergebens. 
Dies war nicht immer so. Noch am Ende des letzten Jahrhunderts nahmen 
Dogmatik und Kasuistik dieses dem antiken römischen Recht entstammenden 
Instituts, das sich über einen Zeitraum von nahezu zwei Jahrtausenden entwik-
kelt hatte, einen breiten Raum in den Darstellungen des Erbrechts ein. Mit dem 
Inkrafttreten  des BGB am 1. Januar 1900 verschwand jedoch die lex Falcidia , 
da ihr die Schöpfer unserer geltenden Erbrechtsordnung keinerlei Bedeutung 
mehr zumaßen. Diese Entscheidung des historischen Gesetzgebers, das Rechts-
institut der falcidischen  Quart  aufzugeben, wurde bislang nicht ernsthaft  dis-
kutiert. Mi t der vorliegenden Arbeit soll nunmehr der Versuch unternommen 
werden, Versäumtes nachzuholen in Gestalt einer kritischen Würdigung der 
lex  Falcidia  in ihrem Verhältnis zur Erbrechtsordnung des BGB. 

Für die Anregung zu dieser Arbeit und die im Laufe ihrer Entstehung ge-
währte Unterstützung möchte ich meinem Doktorvater, Herrn Prof.  Dr. Jens 
Peter Meincke, Dank sagen. Zu großem Dank bin ich darüber hinaus meiner 
Frau Suyin verpflichtet,  in der ich stets eine kritische und konstruktive Ge-
sprächspartnerin fand. Schließlich danke ich meinen Eltern, die während der 
Entstehung der Arbeit große Geduld mit mir bewiesen haben. 

Köln, August 1998 Michael  Hennig 
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Α. Einführung und Fragestellung 

In der Erbrechtsordnung des Bürgerlichen Gesetzbuches, oder kurz des 
BGB, das im Jahre 1896 verabschiedet wurde und am 1. Januar 1900 in Kraft 
trat, ist nach dem Willen seiner Verfasser  das Prinzip der Testierfreiheit  ver-
wirklicht. 

Auf der Grundlage des genannten Prinzips besitzt der Erblasser das Recht, 
über sein Vermögen von Todes wegen zu verfugen. Dieses Recht wird - sofern 
es nicht zum Abschluß eines Erbvertrages gemäß §§ 1947, 2274 ff.  BGB 
kommt - regelmäßig durch ein einseitiges Rechtsgeschäft in der Form einer 
testamentarischen Anordnung gemäß §§ 2064 ff.  BGB ausgeübt. Im Wege der 
testamentarischen Anordnung hat der Erblasser die Möglichkeit, eine oder 
mehrere Personen zu Erben einzusetzen und auf diese Weise - abweichend 
von der gesetzlich vorgesehenen, aber im Verhältnis zur gewillkürten Erbfol-
ge nur subsidiär geltenden Verwandtenerbfolge  - die Rechtsnachfolge von 
Todes wegen entsprechend seinen eigenen Vorstellungen regeln. Das dem 
Erblasser aufgrund der Testierfreiheit  eingeräumte letztwillige Verfugungs-
recht ist jedoch nicht auf die bloße Regelung der Erbfolge gemäß § 1937 BGB 
beschränkt. Vielmehr kann der Erblasser durch testamentarische Anordnung 
daneben gemäß § 1939 BGB nach seinem Gutdünken Vermögensbestandteile 
in Form von Vermächtnissen letztwillig zuwenden, ohne den in dieser Weise 
Bedachten zum Erben einzusetzen. Die Anordnung eines solchen Vermächt-
nisses bewirkt dabei rechtstechnisch stets eine Beschwerung des Erben.1 Denn 
mit dem Tode des Erblassers steht der Erbe als Schuldner dem Vermächtnis-
nehmer gegenüber, dessen Anspruch aus dem Vermächtnis eine Minderung 
des Erbes mit sich bringt oder im Extremfalle sogar eine völlige Aufzehrung 
des dem Erben letztlich verbleibenden Nachlasses zur Folge hat.2 

Mit dieser rechtlichen Konzeption folgt die Erbrechtsordnung des BGB -
wie es bereits v. Schmitt in der Begründung seines „Entwurfes eines Rechtes 
der Erbfolge für das Deutsche Reich" aus dem Jahre 1879 ausdrücklich her-

1 Das BGB bringt dieses Rechtsverhältnis in § 1967 Abs. 2 BGB zum Ausdruck, 
wo es den Vermächtnisnehmer zum Kreis der Nachlaßgläubiger zählt, die dem Erben, 
als dem Nachlaßschuldner, gegenüberstehen. 

2 So v. Lübtow,  Erbrecht, 1. Halbbd., S. 368. 
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vorhob3 - dem Vorbild des antiken römischen Erbrechts, das in der Gestalt 
des sogenannten ius commune, oder Gemeinen Rechts in weiten Teilen 
Deutschlands bis zum Inkrafttreten  des BGB am 1. Januar 1900 Geltung 
beanspruchte. Auch diese Erbrechtsordnung wurde seit den Tagen römischen 
Republik vom Gedanken der Testierfreiheit  geprägt, der in dem Satz seinen 
Ausdruck fand:4 

„uti legassit suae rei, ita ius esto" 

„Wie <der Erblasser> über sein Vermögen verfügt hat, soll es rechtens sein." 

Wie in der heutigen Erbrechtsordnung des BGB hatte der römische Erblas-
ser das Recht im Wege der testamentarischen Anordnung Personen seiner 
Wahl zu Erben einzusetzen. Darüberhinaus hatte der Erblasser auf der 
Grundlage des zitierten Rechtssatzes die Freiheit, Vermögensbestandteile 
ohne eine entsprechende Erbeinsetzung im Sinne der heutigen Vermächtnisse 
in Gestalt von sogenannten Legaten, beziehungsweise Fideikommissen zuzu-
wenden. Hier wie dort fanden sich der Erbe und der Legatar, beziehungsweise 
der Fideikommissar dabei in den Rollen von Schuldner und Gläubiger wie-
der.5 

3 Vgl. v. Schmitt,  Entwurf eines Rechtes der Erbfolge für das Deutsche Reich, 
S. 39 ff.  - nachfolgend zitiert als TE (Begründung); der bayrische Richter Gottfried  v. 
Schmitt  gehörte der „Ersten Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Bür-
gerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich" an und betreute dort als Redaktor 
den Bereich des Erbrechts. Der von ihm erarbeitete Erbrechtsentwurf  bildete den 
Ausgangspunkt der Beratungen sowohl der 1., wie auch der 2. Kommission und wurde 
auf diese Weise schließlich zur Grundlage der Erbrechtsordnung des BGB. Vgl. dazu 
Coing/Dölemeyer,  Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen 
Privatrechtsgeschichte, 3. Bd., S. 1572 ff. 

4 Dieser Rechtssatz entstammte dem sogenannten Zwölftafelgesetz,  das um 450 v. 
Chr. erlassen wurde, und aus dem heraus sich das antike römische Privatrecht des ius 
civile entwickelte. Der zitierte Zwölftafelsatz  5, 3 wurde in der oben zitierten Weise 
von Gaius,  Inst. 2, 224 sowie von Pomponius,  Dig. 50, 16, 120 nach eigenem Bekun-
den wörtlich überliefert  und galt nach Letzterem - zumindest seit der späten Republik 
- „et heredis instituendi et legata et libertatis dandi, tutelas quoque constituendi", also 
für die Erbeinsetzung, die Vergabe von Legaten und Freilassungen sowie für die 
Begründung von Vormundschaften. Vgl. dazu Schanbacher,  Ratio legis Falcidiae, S. 
14 ff.  m. w. N. 

5 Die römische Erbrechtsordnung unterschied in formaler  Hinsicht zwischen dem 
im Testament angeordneten legatum und dem durch ein sogenanntes Kodizill zuge-
wandten fideicommissum. Inhaltlich entsprechen beide Arten von letztwilligen Zu-
wendungen dem Vermächtnis des BGB, das die formale Unterscheidung aufgegeben 
hat, vgl. Lange/Kuchinke,  Lehrbuch des Erbrechts, S. 581. 
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Aber auch wenn die Testierfreiheit  in dem geschilderten Sinne in formeller 
Hinsicht das prägende Charakteristikum der römischen Erbrechtsordnung 
war, so erfuhr  doch diese Freiheit des Erblassers, den Erben mit letztwilligen 
angeordneten Zuwendungen an Dritte zu beschweren, im Hinblick auf den 
Umfang, sprich unter einem materiellen Aspekt, eine Einschränkung durch 
die sogenannte lex Falcidia .6 Dieses Gesetz wurde von Paulus, einem römi-
schen Juristen des 3. Jahrhunderts n. Chr.,7 in seinem „liber singularis ad 
legem Falcidiam" in folgender Gestalt überliefert: 8 

„Lex Falcidia lata est, quae primo capite liberam legandi facultatem dedid usque 
ad dodrantem his verbis: qui civis Romani sunt, qui eorum post hanc legem roga-
tam testamentum facere volet, ut earn pecuniam easque res quibusque dare legare 
volet ius potestasque esto, ut hac lege sequenti licebit. secundo capite modum le-
gatorum constituit his verbis: quicumque cives Romanus post hanc legem rogatam 
testamentum faciet, is quantum cuique civi Romano pecuniam iure publico dare le-
gare volet, ius potestasque esto, dum ita detur legatum, ne minus quam partem 
quartam hereditatis eo testamento heredes capiant, eis, quibus quid ita datum le-
gatumve erit, earn pecuniam sine fraude sua capere liceto isque heres, qui earn pe-
cuniam dare iussus damnatus erit, earn pecuniam debeto dare, quam damnatus est." 

„Es ist das falcidische Gesetz gegeben worden, welches in seinem ersten Kapitel 
die Freiheit gestattete, Legate zu hinterlassen, mit den folgenden Worten: Alle 
diejenigen, welche römische Bürger sind, wer von ihnen nach dem Zustandekom-
men dieses Gesetzes ein Testament machen will, der soll Recht und Befugnis ha-
ben, Geld und Sachen, wem auch immer zu vermachen, wie es im folgenden Ge-
setze gestattet werden wird. Im zweiten Kapitel bestimmt es das Maß der Legate 
mit folgenden Worten: Jedweder römische Bürger, der nach dem Zustandekommen 
dieses Gesetzes ein Testament errichten wird, der soll Recht und Befugnis haben, 
wieviel er jedwedem römischen Bürger nach ius publicum vermachen will, voraus-
gesetzt, daß das Vermächtnis dergestalt gegeben werde, daß die Erben aus dem Te-
stamente nicht weniger als den vierten Teil der Erbschaft  erwerben: ihnen, welchen 
etwas so zugewandt oder vermacht sein wird, soll erlaubt sein, dieses Vermögen 
ohne Nachteil für sich zu erwerben: und der Erbe, der dieses Vermögen zu geben 
geheißen und verpflichtet sein wird, soll dieses Vermögen geben, zu welchem er 
verpflichtet worden ist." 

Die lex Falcidia , die in ihrem ersten Kapitel ausdrücklich die Freiheit des 
Erblassers anerkannte, durch testamentarische Anordnungen letztwillig über 

6 Mit der lex Falcidia  wollte der römische Gesetzgeber nicht von dem Grundsatz 
der Testierfreiheit  abrücken. Das Gesetz bestätigte vielmehr dieses Prinzip und ge-
staltete es lediglich inhaltlich aus, vgl. dazu Schanbacher,  S. 29 ff. 

7 Zur Person des Julius  Paulus,  vgl. Stolleis  (Hrsg.), Juristen, S. 477 ff. 
8 Vgl. Paulus  Dig. 35, 2, 1 pr. 

2 Hennig 


